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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 17.10.2016 

bezüglich der Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Legdener Straße/Kirchstraße“ im 

Ortsteil Holtwick  

Anlage II zur SV IX/448 

 

Der Hinweis, dass der Bebauungsplan eine planungsrechtliche Umsetzbarkeit im Hinblick auf 

die Belange des Immissionsschutzes erkennen lässt und seitens des Aufgabenbereiches 

Immissionsschutz keine weiteren Anregungen vorgetragen werden, wird zur Kenntnis 

genommen. 

Der Anregung der Unteren Landschaftsbehörde, die mit der Planung verbundenen Eingriffe in 

den Naturhaushalt zu bilanzieren, wird gefolgt. Die Festlegung der konkreten 

Ausgleichsmaßnahmen erfolgt bis zum Satzungsbeschluss. 

Der Hinweis auf die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen bei Gehölzschnitten und Abrissarbeiten werden zur Kenntnis 

genommen. 

Der Hinweis, dass die Wasserversorgung der Einzelgrundstücke vorrangig durch Anbindung 

an das öffentliche Netz erfolgen sollte und Eigenwasserversorgungsanlagen in 

wasserrechtlicher Hinsicht mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Coesfeld 

abzustimmen sind, wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis, dass die Nutzung von Erdwärme ebenfalls in wasserrechtlicher Hinsicht mit der 

Unteren Wasserbehörde des Kreises Coesfeld abzustimmen ist, wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis, dass seitens der Bauaufsichtsbehörde keine Bedenken gegen die Planung 

bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

Die Hinweise zu den für die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen sowie den Pylon 

nachzuweisenden Abstandsflächen werden zur Kenntnis genommen. Der Nachweis erfolgt im 

Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.     

Der Hinweis der Brandschutzdienststelle zu den im Plangebiet erforderlichen 

Löschwassermengen (96 cbm/h für die Dauer von 2 Stunden) wird zur Kenntnis genommen. 

Gemäß des Löschwassermengenplans der Gemeinde Rosendahl besteht  eine 

Löschwasserversorgung von 96 cbm/h über das Trinkwassernetz. Die 

Löschwasserversorgung ist somit gesichert. 

 

Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Der Anregung wird gefolgt. 




